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©fattliachoer&aiiitttfl t» £>etiSau. ®er ©emelnbe»
tat wirb ber nädhften ©emetnbeabftimmung ben Antrag
oclreffcnb Übernahme eines KofienanteileS oon 15 % ber
uuf 350,000 ^ranfen oeranfchlagten Soften burdE) bie
©emehtbe unterbreiten. ®ie ©tragenfommiffion erhält
Auftrag, auf ®runb biefeS SerteilungSplaneS mit ben
wtereffterten SiegenfdhaftSbefihern in Unterhanblung ju
Jtctcn, um für ben 3aÜ ber ©enehmigung ber oerfdhte«
Denen Einträge bie nötigen Sorbereitungen für bie
Inangriffnahme ber Saute im Saufe beS
®ontmerS treffen ju fönnen.

Sahnhofanlage DiorfchacJj. 9ïuf eine erneute Sor<
Peilung beS ©emetnberateS oon SRorfd^adg oerroenbet fidf)
«er StegterungSrat beS KantonS ©t. ©allen neuetblngS
bei ber ©eneralbireïtion ber ©chroetjerifchen SunbeS«
bahnen mit bem ©efudje um tunlichfie 3örbetung beS

WjefteS etner neuen öafen» unb Sahnfjof « Anlage tn
5Horfchach.

SattlidjeO and ©taffelbaclj (Aargau). ®te Ser«
•neffung beS ©emelnbebanneS ift in Singriff genommen
unb wirb teilroelfe mit ber ©üterregulierung oerbunben.
ßerr ©eometer Saxler in $oftngen, ber bie Ar«
beiten leitet, hat noch ben ©ntmurf eines neuen ©trafen»
JUgeS buret) ben „©djlatt" auf bie $auptfirage Aarau—
Sujetn tn Slrbeit genommen. ®ie ©trage mürbe beim
^aufhäufe beginnen, roo ber jetzige SBeg tiefer gelegt
werben foil, fie mürbe oon bort aus bem ©ägcljen folgen,
Das in ben „Schlatt" hinaufführt, bort baS 3elb über«

queren unb unterhalb beS „-Jladf" tn Kircgleerau ein=

ntünben. Auch foil ber „©toltenfiidh" an ber $aupt«
ftrage reguliert roerben. SJlan hofft» bag bie Arbeiten
tn ben nädhften jroet Sahren tn Singriff genommen
Werben fönnen.

6M bem Waurerlptiroerti im raube.
(©ingefanbt.)

8eh« Sahre finb oetfloffen, feitbem ich in Aßort unb
®d(jrift auf bie äßichtigfett beS SJlaurerberufeS hinge»
wiefen, unb eS mürben meine bamaligen Anregungen
wit oollem SerftänbniS aufgenommen unb burch ben
Saumetfteroerbanb ber breijährigen Sehrjett baS Sßort
Sefprodfjen, fo bag fetther manner Sfüngllng btefen Seruf
erlernt hat. SBir haben aber noch »tel ju menig etgene
Beute im Serufe, trog ber geringen Sautätigfett, unb
wmmen roteber normale 3«lten, fo merben unfete Seute
burch 3uwanberung frember Arbeit ffräfte mieber abge»

wtängt unb fönnen unfetem Sanbe ben Si liefen fehren.
Sch fonnte benn auch in metner grembenjeit erfahren,

Wte man in anberen Sänbern unfer |>anbroerf unb bie
eigenen Seute oor Überprobuftion burch 3tembe ft^ü^t.
®o ift bie breijährige Sehrjett In Slorbbeutfdjlanb fchon
Wimer bie Siegel geroefen für bie ©rlernung beS äftaurer»
hanbroerff, unb eS hält bie ®eroerf[chaft auf gute ®iS«
i'plin unb Serneifet unter ben Sehrjungen.

®er frembe SJlaurer, ber baS ©lücf hat, fofort an
we Arbeit ju fommen, muff fich gut fehiefen unb burch
we 2at beroelfen, bag er im Serùfe tüchtig unb juoer«
wffig ift, fonft roirb berfelbe eben nicht als Kollege an«
®*ïannt unb ift feines SleibenS nicht unter btefen tü<h=

ugen gadhleuten.
3n Slorbamerifa fann ber etngeroanberte SDiaurer

•Wr tn ber @telnmaurer»Union Arbeit befommen, fofern
^wügenbe fÇertigfeit oorhanben, unb gilt erft bann als
Jpemerffchafter. Qu ber Sadfftetnmaurer«Unton fommt

frembe SJiaurer nicht an, bie ©eroerffchaft jteht ih*e
^eute felbft nach im Sanbe unb im Serufe.

©anj ähnltclj ift eS in ©nglanb. ©ort fommt ber
frembe SJiaurer überhaupt nicht jur Ausübung feines

SerufeS unb bie Sehrjungen merben nur aus ben ®e«

merffchaftern jum Serufe erjogen.
©o roirb alfo in biefen Sänbern baS SJlaurerhanb«

roerf gefdhügt, burch bie Drganifation fomohl, als burch
bie petfönliche Südhtigtett. @S märe roirflich notroenbig,
bag man auch unfetem Sanbe bem SJlaurerhanbroerf
oermehrte Aufmerffamfett juroenben mürbe oon 3adh»
leuten fomohl als auch oon jungen, fräftigen unb inteüi«
genten Seuten, bie Suft für biefen Seruf haben.

Saufenbe eigener Seute fönnten tn biefem Serufe oer=
menbet roerben. ®te Sautechntf ber Sleujett hat biefen
Seruf fo otelfettig tn feiner Anroenbung geftaltet, bag
Arbeitsluft unb ^nteEigenj oollauf betätigt roerben. ©ehr
ooit Siu^en bejügltch beS AnfehenS ber SerufSfteKung
märe eS, roenn bie Sautecgntfer unb fpäteren Ardjiteften
unb Saumeifiet ebenfalls eine fomolette breijährige Sehr»
jeit burchmachen mürben jum Siu^en beS ÇanbroerfS
unb für ftch felbft, benn folcfje Seute haben bann immer
etnen SBeg oor fiö), mag eS fommen rote eS roiH im
Seben; in ber £>eimat unb tn ber gtembe.

SRir fchroebt ein Silb oor Augen, rote ftch Sfietfter«
fdhaft unb ©eroerffdhafter bie Çanb jum Sunbe reichen
fönnten für ben ©df|uh beS SJlaurer ^anbroerts. ®S

müfjten bie Sohnbifferenjen unb ©trettigfeiten um einige
Siappen aufhören unb juoetläffigen, tn allen Arbeiten
beS SerufeS erfahrenen SRaurern etn anftänbiger ©tunben«
preis bejahlt roerben. ffür foldje Seute ift unter ben
heutigen SebenSoerljältniffen per ©tunbe gr. 1.— bis
gr. 1.20 gerabe baS, roaS folche Seute je nadh bem Alter
beanfpruchen bürfen. fptefür ftellt bie ©eroerffdhaft an
ihre ajiitglieber bie Anforberung, bag ernfihafter SCBiHe

unb ßuoerläffigfett im Serufe ungefdhriebeneS ©efelj fetn
unb bleiben foil.

Ungenügenbe fUiaurer fönnten alfo ht«nach fetne ®e«

roerffchaftSmitglteber fetn jum -Jiuhen beS SUleiftetS unb
beS Sauherrn; benn nur ber gut bejahlte, aber juoer«
läffige unb hanbroerfSetfahrene ÜJlaurer ift ber biöigfte.

SOReifter unb ©eroerffdhafter oeretnbaren fich auch bei
ber ©rjtehung ber Sehrllnge, bag ju ernfter Arbeit unb
iPflidhterfüQung audh biefe jungen Seute angehalten roerben
im ywtereffe beS SerufeS. Unpaffenbe für btefeS £>anb=

roerf roirb man fdjjon in ber ^3cobejeit herauSfinben,
roenn man ernfthaft roiH.

®ie ArbeitSjeit foKte für ben ÜJlaurer nidht unter
neun ©tunben per $ag gehen, benn bie Serhältniffe In
biefem Serufe fpredhen htefür.

@§ hat auch jeber frembe, tn ber ©dhroetj anfäffige
Maurer, ber hieï eingearbeitet ift, für unfer Sanb 3n«
tereffe, baSfelbe Qntereffe, rote bie ©dhweijcrmaurer, bag
Drbnung ins Çanbroetf fommt unb bie im Sanbe ge=
lernten ÜUlaurer oor frembem Arbeitsangebot gefdhfiht
roerben. Auf biefe oon mir befdfjriebene Art unb 9Betfe
fonnte tn ber ©chroeij etn SJiaurer»Arbeiterftanb pdh

bilben, ber ftolj auf fein Çanbroetf fein fönnte. W. H.

Bestandesaufttabme u. Be$(blagnaDme von Klaren
(SBuitbcämtäbcfdjtufi uom 15. $ejember 1917.)

Art. 1. ®er Art. 10 beS SunbeSratSbefdhluffeS oom
11. April 1916 betreffenb bie SeftanbeSaufnahme unb
Sefdhlagnahme oon Sßaren roirb aufgehoben unb burch
folgenbe Artifel erfetjt:

Art. 10. 3Ber btefem Sefdhlug ober ben oom SolfS»
roirtfdhaftsbcpartement ju beffen Ausführung erlaffenen
Sorfdhriften juroiberhanbelt, roirb mit gr. 50.— bis ju
3t. 20,000.— gebügt ober mit ©efängniS beftraft. ®ie
beiben ©trafen fönnen oerbunben roerben. Augetbem
fann bte Kongêfation ber SBare oerfügt roerben.

Art. 10 bis. ®te Setfolgurg unb Seurteilung ber
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Glattbachverba««ng i« Herisa«. Der Gemeinde
rat wird der nächsten Gemetndeabstimmung den Antrag
betreffend Übernahme eines Kostenanteiles von 15 "/» der
auf 350,000 Franken veranschlagten Kosten durch die
Gemeinde unterbreiten. Die Straßenkommission erhält
Auftrag, auf Grund dieses Verteilungsplanes mit den
interessierten Ltegenschaftsbesitzern in Unterhandlung zu
treten, um für den Fall der Genehmigung der verschie-
denen Anträge die nötigen Vorbereitungen für die
Inangriffnahme der Baute im Laufe des
Sommers treffen zu können.

vahnhosa«lage Rorschach. Auf eine erneute Vor
stellung des Gemeinderates von Rorschach verwendet sich
der Negierungsrat des Kantons St. Gallen neuerdings
bei der Generaldirektion der Schweizerischen Bundes-
bahnen mit dem Gesuche um tunlichste Förderung des
Projektes einer neuen Hafen- und Bahnhof-Anlage in
Rorschach.

Bauliches a«S Stasfelbach (Aargau). Die Ver-
Messung des Gemeindebannes ist in Angriff genommen
und wird teilweise mit der Güterregulierung verbunden.
Herr Geometer Basler in Zofingen, der die Ar-
besten leitet, hat noch den Entwurf eines neuen Straßen-
Zuges durch den „Tchlatt" auf die Hauptstraße Aarau—
Luzern in Arbeit genommen. Die Straße würde beim
Kaufhause beginnen, wo der jetzige Weg tiefer gelegt
werden soll, sie würde von dort aus dem Gäßchen folgen,
das in den „Schlatt" hinausführt, dort das Feld über-
queren und unterhalb des „Nack" in Kirchleerau ein-
Münden. Auch soll der „Stoltenstich" an der Haupt-
straße reguliert werden. Man hofft, daß die Arbeiten
în den nächsten zwei Jahren in Angriff genommen
werden können.

Schnz dem RamwWdwerd im Là
(Eingesandt.)

Zehn Jahre sind verflossen, seitdem ich in Wort und
Schrift auf die Wichtigkeit des Maurerberufes hinge-
wiesen, und es wurden meine damaligen Anregungen
mit vollem Verständnis aufgenommen und durch den
Baumeisterverband der dreijährigen Lehrzeit das Wort
gesprochen, so daß seither mancher Jüngling diesen Beruf
erlernt hat. Wir haben aber noch viel zu wenig eigene
Leute im Berufe, trotz der geringen Bautätigkeit, und
kommen wieder normale Zeiten, so werden unsere Leute
durch Zuwanderung fremder Arbeitskräfte wieder abge-
drängt und können unserem Lande den Rücken kehren.

Ich konnte denn auch in metner Fremdenzeit erfahren,
wie man in anderen Ländern unser Handwerk und die

^genen Leute vor Überproduktion durch Fremde schützt.
So ist die dreijährige Lehrzeit in Norddeutschland schon
Mnner die Regel gewesen für die Erlernung des Maurer-
Handwerks, und es hält die Gewerkschaft auf gute Dis-
Min und Lerneifer unter den Lehrjungen.

Der fremde Maurer, der das Glück hat, sofort an
me Arbeit zu kommen, muß sich gut schicken und durch
me Tat beweisen, daß er im Berufe tüchtig und zuver-
mffig ist, sonst wird derselbe eben nicht als Kollege an-
plannt und ist seines Bleibens nicht unter diesen tüch-
"gen Fachleuten.

In Nordamerika kann der etngewanderte Maurer
"Ur in der Stetnmaurer-Unton Arbeit bekommen, sofern
Anügende Fertigkeit vorhanden, und gilt erst dann als
Gewerkschafter. In der Backsteinmaurer-Union kommt

fremde Maurer nicht an, die Gewerkschaft zieht ihre
^-eute selbst nach im Lande und im Berufe,

r Ganz ähnlich ist es in England. Dort kommt der
stemde Maurer überhaupt nicht zur Ausübung seines

Berufes und die Lehrjungen werden nur aus den Ge°
werkschaftern zum Berufe erzogen.

So wird also in diesen Ländern das Maurerhand-
werk geschützt, durch die Organisation sowohl, als durch
die persönliche Tüchtigkeit. Es wäre wirklich notwendig,
daß man auch in unserem Lande dem Maurerhandwerk
vermehrte Aufmerksamkeit zuwenden würde von Fach-
leuten sowohl, als auch von jungen, kräftigen und intelli-
genten Leuten, die Lust für diesen Beruf haben.

Tausende eigener Là könnten in diesem Berufe ver-
wendet werden. Die Balltechnik der Neuzeit hat diesen

Beruf so vielseitig in seiner Anwendung gestaltet, daß
Arbeitslust und Intelligenz vollauf betätigt werden. Sehr
von Nutzen bezüglich des Ansehens der Berufsstellung
wäre es, wenn die Bautechntker und späteren Architekten
und Baumeister ebenfalls eine komvlette dreijährige Lehr-
zeit durchmachen würden zum Nutzen des Handwerks
und für sich selbst, denn solche Leute haben dann immer
einen Weg vor sich, mag es kommen wie es will im
Leben; in der Heimat und in der Fremde.

Mir schwebt ein Bild vor Augen, wie sich Meister-
schaft und Gewerkschafter die Hand zum Bunde reichen
könnten für den Schutz des Maurer Handwerks. Es
müßten die Lohndifferenzen und Streitigkeiten um einige
Rappen aufhören und zuverlässigen, in allen Arbeiten
des Berufes erfahrenen Maurern ein anständiger Stunden-
preis bezahlt werden. Für solche Là ist unter den
heutigen Lebensoerhältnissen per Stunde Fr. 1.— bis
Fr. 1.20 gerade das, was solche Leute je nach dem Alter
beanspruchen dürfen. Htefür stellt die Gewerkschaft an
ihre Mitglieder die Anforderung, daß ernsthafter Wille
und Zuverlässigkeit im Berufe ungeschriebenes Gesetz sein
und bleiben soll.

Ungenügende Maurer könnten also hiernach keine Ge-
werkschaftsmitglieder sein zum Nutzen des Meisters und
des Bauherrn; denn nur der gut bezahlte, aber zuver-
lässige und handwerkserfahrene Maurer ist der billigste.

Meister und Gewerkschafter vereinbaren sich auch bei
der Erziehung der Lehrlinge, daß zu ernster Arbeit und
Pflichterfüllung auch diese jungen Leute angehalten werden
im Interesse des Berufes. Unpassende für dieses Hand-
werk wird man schon in der Probezeit herausfinden,
wenn man ernsthaft will.

Die Arbeitszeit sollte für den Maurer nicht unter
neun Stunden per Tag gehen, denn die Verhältnisse in
diesem Berufe sprechen htefür.

Es hat auch jeder fremde, in der Schweiz ansässige
Maurer, der hier eingearbeitet ist, für unser Land In-
tereffe, dasselbe Interesse, wie die Schwetzermaurer, daß
Ordnung ins Handwerk kommt und die im Lande ge-
lernten Maurer vor fremdem Arbeitsangebot geschützt
werden. Auf diese von mir beschriebene Art und Weise
könnte in der Schweiz ein Maurer-Arbeiterstand sich

bilden, der stolz auf sein Handwerk sein könnte. W. U.

kmanaesMnalme u. »eschlagnalme von Aaren
(Bmidcsmtsbcschlich vom 15. Dezember 1517.)

Art. 1. Der Art. 10 des Bundesratsbeschlusses vom
11. April 1S16 betreffend die Bestandesaufnahme und
Beschlagnahme von Waren wird aufgehoben und durch
folgende Artikel ersetzt:

Art. 10. Wer diesem Beschluß oder den vom Volks-
wirtschaftsdepartement zu dessen Ausführung erlassenen
Vorschriften zuwiderhandelt, wird mit Fr. 50.— bis zu
Fr. 20.000.— gebüßt oder mit Gefängnis bestraft. Die
beiden Strafen können verbunden werden. Außerdem
kaun die Konfiskation der Ware verfügt werden.

Art. lObis. Die Verfolgung und Beurteilung der
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Übertretungen liegt ben fantonalen ©etilen ob. Der
erfte älbfcßnitt beS SunbeSgefeßeS nom 4. gebruar 1853
über ba§ ©trafrecßt ber fc^roeijerifc^en ©ibgenoffenfd&aft
finbet Slnwenbung.

9lrt. 10 ter. DaS SolfSwirtfchaftSbepartement ift je»

bod) berechtigt, Übertretungen ber oom SunbeSrat ober
oom Departement etlaffenen Sorfcbtiften ober @tnjel=
oetfügwtgen, geflößt auf 3trt. 10 pernor, in jebem etn»

jelnen Übertretungsfaß unb gegenüber jeher einjelnen
beteiligten ißetfon mit Suße bis auf gr. 10,000.— ju
ftrafen unb bamit bie betreffenben Übertretungsfälle ju
etlebigen ober aber bie ©cßulbigen ben fompetenten
©erid&tSbebörben jur Seftrafung ju übermetfen. Der
Sußenentfcßetb beS Departements ift ein enbgüitiger; er
ïann mit KonfiSfation ber SBare oerbunben roerben.
DaS SolfSwirtfchaftSbepartement fann ben STatbeftanb
oon fid) aus feftftetlen laffen ober aber bie ïantonalen
Sebörben mit einer Unterfucßung beauftragen.

Strt. 2. Dtefer Sefcßluß tritt fofort in Kraft. DaS
SolfSwirtfchaftS » Departement roirb mit bem Soßjuge
beauftragt.

Uerscbiedenes.

Cchweijettfcher ÄrfieitSmarlt. Der SlrbeitSmarft
jetgte im ïïtooember bie charafterifiifcben ©rfcbetnungen
beS, SBinteranfangS : ein langfameS Abflauen ber Sau»
tätigfett unb galten beS Sefd)äftigung8grabe8 im allge=
meinen. Daju fommt bie ftbiimme Sage im Hotelgewerbe
unb neuefienS nod) eine ftarfe Slbnabme beS Arbeiter»
bebarfeS tn ber SJtetaß' unb SRafcblnenlnbuftrte. 2Iucb
beim tanbwirtfchaftlicben ©teßennacbweiS ift ein Still»
ftanb etngetreten. Drotjbem ift im 9tooember noch feine
©rböbung ber SlrbeitSlofenjiffer eingetreten, fie ift gegen»
teils ebenfalls jurüdgegangen, weit einerfeitS immer nodb

SlrbeitSgetegenbetten oerfcbtebener 2lrt oorbanben roaren
unbj'anberfettS otele Arbeitsfräfte burdb ben Sötilttärbienft
bem',2lrbeit8marfte entzogen ftnb. ©egen Snbe beS 3JtonatS
madbte fich infolge junebmenber Kälte etne Setfcßlecbte»
rung-bet Situation bemerfbar.

Kci«e"H0tbfipreife für fRuubboIj werben laut ällit»
teilung" beS fcbwetaerifchen SolfSwirtfchaftSbepartementS
Dorberbanb'feftgefebt. Die grage werbe weitergeprüft;
es babe]fidb gejetgt, baß ihre Söfung febr fdbwlerig fei.
3u feiner ©teßungnabme bemerft baS Departement
weiter :

1. Dte luSfubr oon Hol? würbe in ber fpauptfacbe
nur im SBarenauStaufdb bewilligt. Danf unferer Höh»
ausfuhr war eS möglich, bie Öufuht netfcbiebener für
unfete SolfSwirtfchaft unentbebrlidber SDBaren ju fiebern.

2. • Dte HoIjauSfubr bat fd)on feit gtobreSfrift etne

wefentlicbe ©Infcßtänfung erfahren.
SGßir ftnb beftrebt, bie 3luSfubr an Saubolj unb

Schnittwaren weiter etnjufcbränfen, benn wir oetbeblen
uns. nicht, baß bie Sßalbungen unfereS SanbeS einen
Holjfeblag auf bie Dauer nicht ertragen fönnten, wie er
wäbrenb ben legten jwet labten ftattgefunben bat. Slnber»
feitS ift aber ju beachten, baß etne üöKige Unterbrechung
ber 5HuSfubr in biefen Holzarten nicht möglich fein wirb,
fo lange baS ÜluSlanb bie HoljauSfubr als Kompenfation
für bie fretjugebenben SBaren forbert.

DaS 23etf<mfJb<tfJ ber ©emetuöe giDetW (©raub.)
bat bieS Saßt ben häuften pets erjtelt. Den Haupt»
fdblag haben bte He^en Sietba & Sie. tn ©rüfeh
erworben, ©te laffen baS Hai} felber rüften unb führen.
Die' öuatttät ift febr gut.

©in;ihalbes SooS asOolörechte hinter «tfchüel bei
6t. Hniimie» (©raubünben) galt 3200 gr, Dtefe SBalb»

anteile haben in ben lebten fahren etne bebeutenbe SBerj»

fteigerung erfahren.
»aSler SKöbelfabr» @. oormalS

Söagnet & (Sie., Safel. 5Ra<h ben oorgenommenen

2lmortifationen wirb ber für baS auf 30. ©ept. abge»

fdbloffene ^Rechnungsjahr 1916/17 oerbletbenbe ÜUtiofalbö

oon 2186 gr. auf neue fRed)nung oorgetragen.
SerroaltungSrat glaubt, bafj ber Höbepunft ber Krip
tn ber SRöbelbrancbe überfdbritten fei unb man eine»

beffern ßufunft entgegengebe. / /
Saraden für Kclegffihrenbe. Soit Derfd&tebenen Sau»

gefchäften beS SlaßeS Siel werben gegenwärtig Krieg»'

baraden ausgeführt, bie tn btefer 3eit beS ©tiüftanbe»
im Saugewetbe eine erwünfdfjte Serbtenftgelegenbeit bilben.

@8 ftnb teils ©pitalbaracEen non anfebnltcben Dimenfiotten
(Sänge runb 30 m) fowte ©tallbaracfen für je 50 perbe.
Son let}tew allein werben 100 ©tüd bergeftellt.
leidbten, fauber ausgeführten Sauten — ein Dell einer

©taObaracle ift momentan im H"fe beS Saugefchüfte»
IRömer & geblbaum aufgeftellt — ftnb transportabel
unb laffen fich leidet aufrichten unb abbrechen, ©te werben

für bie ameriïanifche Slrmee nadb granîreidh geliefert-

Da Hali ein wertooKer KompenfationSartifel ift, fat"
eS nur begrüfjt werben, baß eS nicht unbearbeitet tn»

luSlanb gebt. @S finb ähnliche Saraden früher für bte

italienifche unb bte engltfdhe SKrrnee geliefert worben.

SnalitStSware. gragen ber UmfteHung ber Setrtebe

auf bie 3®ede beS Krieges unb ber Schaffung oon ©rfatj'
inbuftrien beginnen an Sebeutung ju oerlteren; immer

mehr tritt bie ©rörterung ber Aufgaben, welche bte über»

gangS» unb bauptfä^lid) bte griebenSwirtfchaft fteuen,
in ben Sorbergrunb.

fjn allen Sänbern ift man fich ber ©chwterigîeiten
bewußt, weldhe bie 3ett nach bem Krtege auf ben oer»

fchiebenften ©ebteten bringen wirb. Dte Drohung mu
bem üBirtfchaftSboptott bürfte oon einftchtigen Seuten jwar
wohl ntrgenbS ernft genommen werben; allein niemanb

jweifelt baran, baß überall bie größte ©parfamfett noch

auf ftobre hinaus berrfchen wirb, unb eS großer än«

ßrengungen bebarf, ben alten Ulnteil am 9lbfaß wteber

ju gewtnnen ober ben neu errungenen bauernb ju be»

Raupten.

gür btefen Kampf um 3Jtar!t unb Kunbfcßaft wirb
feßt feßon gerüftet. 3wetfelloS wohnt ben abfaßfötbernben
SORitteln etne jtarfe Denbenj jum ©roßbetrieb tnne;
ift fein 3wetfel, wenn tn ber ©egenwart namentlich
ben friegfübrenben Sänbern fo otele Hetne unb mittlere
Setriebe bem KonjentrationSprojeß jum Dpfer fouen

unb bei uns überaß an eine ©tärfung ber eigenen SWtttet

gebaeijt wirb. Daneben fptelt aber auch bie ©üte ber

©rgeugntffe etne große Stoße. /)n ben testen
bat ft^ eine Sewegung Seadhtung oerfdbafft, bie auf fm
Serebelung, befonberS ber ïunftgewerblichen iprobultiow
hinzielt. 3ln ihr fönnen wir in ber ©hweij nicht
loS oorübergeben ; ein an ©chäben beS SobenS arm«

Sanb muß mehr als anbere barauf bebacht fein, Oualttä'®

ware ju erzeugen, wiß eS nicht im Sßettbewerb auf bem

aßeltmarft unterliegen.
Der ungeheure wirtfchaftlidbe 3luffchwung Deutfch^" ^

tn ben legten gfahrjehnten ift ju etnem großen Seil °

golge ber 3ufammenarbeit beutfeher Künftler, S<*btu»
ten unb Huubwetfer, bte ftdh wieberum als baS @cgeü"

jahrelanger Semübungen beS beutfdben SBerfbunbeS o"

fteßt. Diefe Seretnigung bat ïûrjlich in Sern eine ®

werbefdbau oeranftaltet unb babureß weiten Kreifen

ber ©diweij bte Sebeutung ihrer Arbeit nabegem^j
Der SunbeSrat wiß, bamit auch ber fdbwetjerifdbe 0»?

nehmet in ben ©tanb gefegt wirb, bte fünftige Konjunt
ridhtig auSpnühen, wenn auch ootläufig nur in ge«t«9
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Übertretungen liegt den kantonalen Gerichten ob. Der
erste Abschnitt des Bundesgesetzes vom 4. Februar 1853
über das Strafrecht der schweizerischen Eidgenossenschaft
findet Anwendung.

Art. 10 ter. Das Volkswirtschaftsdepartement ist je-
doch berechtigt, Übertretungen der vom Bundesrat oder
vom Departement erlassenen Vorschriften oder Einzel-
Verfügungen, gestützt auf Art. 10 hiervor, in jedem ein-
zelnen llbertretungsfall und gegenüber jeder einzelnen
beteiligten Person mit Buße bis auf Fr. 10,000.— zu
strafen und damit die betreffenden Übertretungsfälle zu
erledigen oder aber die Schuldigen den kompetenten
Gerichtsbehörden zur Bestrafung zu überweisen. Der
Bußenentscheid des Departements ist ein endgültiger; er
kann mit Konfiskation der Ware verbunden werden.
Das Volkswirtschaftsdepartement kann den Tatbestand
von fich aus feststellen lassen oder aber die kantonalen
Behörden mit einer Untersuchung beauftragen.

Art. 2. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft. Das
Volkswirtschafts - Departement wird mit dem Vollzuge
beauftragt.

Schweizerischer ArbeitSmarlt. Der Arbeitsmarkt
zeigte im November die charakteristischen Erscheinungen
des Winteranfangs: ein langsames Abflauen der Bau-
tätigkett und Fallen des Beschäftigungsgrades im allge-
meinen. Dazu kommt die schlimme Lage im Hotelgewerbe
und neuestens noch eine starke Abnahme des Arbeiter-
bedarfes in der Metall- und Maschtnentndustrie. Auch
beim landwirtschaftlichen Stellennachweis ist ein Still-
stand eingetreten. Trotzdem ist im November noch keine

Erhöhung der Arbeitslosenziffer eingetreten, fie ist gegen-
teils ebenfalls zurückgegangen, weil einerseits immer noch
Arbeitsgelegenheiten verschiedener Art vorhanden waren
und. anderseits viele Arbeitskräste durch den Militärdienst
dem',Arbeitsmarkte entzogen find. Gegen Ende des Monats
machte sich infolge zunehmender Kälte eine Verschlechte-

rung Per Situation bemerkbar.

Keine Höchstpreise für Rnndholz werden laut Mit-
teilung'.des schweizerischen Volkswirtschaftsdepartements
vorderhand', festgesetzt. Die Frage werde weitergeprüft;
es habe j sich gezeigt, daß ihre Lösung sehr schwierig sei.

Zu seiner Stellungnahme bemerkt das Departement
weiter:

1. Die Aussuhr von Holz wurde in der Hauptsache
nur im Warenaustausch bewilligt. Dank unserer Holz-
ausführt war es möglich, die Zufuhr verschiedener für
unsere Volkswirtschaft unentbehrlicher Waren zu sichern.

2. Die Holzausfuhr hat schon seit Jahresfrist eine

wesentliche Einschränkung erfahren.
Wir sind bestrebt, die Ausfuhr an Bauholz und

Schnittwaren weiter einzuschränken, denn wir verhehlen
uns. nicht, daß die Waldungen unseres Landes einen
Holzschlag auf die Dauer nicht ertragen könnten, wie er
während den letzten zwei Jahren stattgefunden hat. Ander-
seits ist aber zu beachten, daß eine völlige Unterbrechung
der Ausfuhr in diesen Holzarten nicht möglich sein wird,
so lange das Ausland die Holzausfuhr als Kompensation
für die freizugebenden Waren fordert.

Das VerkanfSholz der Gemeinde FideriS (Graub.)
hat dies Jahr den höchsten Preis erzielt. Den Haupt-
schlag haben die Herren Lietha à Cie. in Grüsch
erworben. Sie lassen das Holz selber rüsten und führen.
Die' Qualität ist sehr gut.

Ei»halbes LooS Waldrichte hinter Aschüel bei
St. Antönie» (Graubünden) galt 3200 Fr. Diese Wald-

anteile haben in den letzten Jahren eine bedeutende WerP

steigerung erfahren.
Basier Möbelfabrik vormals Herman«

Wagner 6c Cie., Basel. Nach den vorgenommenen
Amortisationen wird der für das auf 30. Sept. abge-

schloffene Rechnungsjahr 1916/17 verbleibende Aktivsaldo

von 2186 Fr. auf neue Rechnung vorgetragen. Der

Verwaltungsrat glaubt, daß der Höhepunkt der KrW
in der Möbelbranche überschritten sei und man einer

bessern Zukunft entgegengehe.

Baracke» für Kriegführende. Von verschiedenen Bau-

geschäften des Platzes Biel werden gegenwärtig Kriegs-

barocken ausgeführt, die in dieser Zeit des Stillstandes
im Baugewerbe eine erwünschte Verdtenstgelegenheit bilden.

Es sind teils Tpitalbaracken von ansehnlichen Dimensionen

(Länge rund 30 m) sowie Stallbaracken für je 50 Pferds
Von letztern allein werden 100 Stück hergestellt. Die

leichten, sauber ausgeführten Bauten — ein Teil einer

Stallbaracke ist momentan im Hofe des Baugeschäftes

Römer à Fehlbaum aufgestellt — sind transportabel
und lassen sich leicht aufrichten und abbrechen. Sie werden

für die amerikanische Armee nach Frankreich geliefert.

Da Holz ein wertvoller Kompensationsartikel ist, kann

es nur begrüßt werden, daß es nicht unbearbeitet ms

Ausland geht. Es sind ähnliche Baracken früher für die

italienische und die englische Armee geliefert worden.

Qualitätsware. Fragen der Umstellung der Betriebe

auf die Zwecke des Krieges und der Schaffung von Ersatz-

industrie» beginnen an Bedeutung zu verlieren; immer

mehr tritt die Erörterung der Aufgaben, welche die über-

gangs- und hauptsächlich die Friedenswirtschaft stellen,

in den Vordergrund.
In allen Ländern ist man sich der Schwierigkeiten

bewußt, welche die Zeit nach dem Kriege auf den ver-

schiedensten Gebteten bringen wird. Die Drohung mu
dem Wirtschaftsboykott dürste von einsichtigen Leuten zwar

wohl nirgends ernst genommen werden; allein niemand

zweifelt daran, daß überall die größte Sparsamkeit noch

auf Jahre hinaus herrschen wird, und es großer An-

strengungen bedarf, den alten Anteil am Absatz wieder

zu gewinnen oder den neu errungenen dauernd zu ve-

Häupten.
Für diesen Kampf um Markt und Kundschaft wird

jetzt schon gerüstet. Zweifellos wohnt den absatzfördernden
Mitteln eine starke Tendenz zum Großbetrieb tnne; es

ist kein Zweifel, wenn in der Gegenwart namentlich m

den kriegführenden Ländern so viele kleine und mittlere
Betriebe dem Konzentrationsprozeß zum Opfer fam«
und bei uns überall an eine Stärkung der eigenen Mute
gedacht wird. Daneben spielt aber auch die Gâte ver

Erzeugnisse eine große Rolle. In den letzten Jahre«
hat sich eine Bewegung Beachtung verschafft, die auf
Veredelung, besonders der kunstgewerblichen Produktion-
hinzielt. An ihr können wir in der Schweiz nicht achl-

los vorübergehen; ein an Schätzen des Bodens arme

Land muß mehr als andere daraus bedacht sein, Qualums
ware zu erzeugen, will es nicht im Wettbewerb auf vem

Weltmarkt unterliegen.
Der ungeheure wirtschaftliche Aufschwung Deutschen

in den letzten Jahrzehnten ist zu einem großen Teil «

Folge der Zusammenarbeit deutscher Künstler, FabrA..
ten und Handwerker, die sich wiederum als das Erge««

jahrelanger Bemühungen des deutschen Werkbundes va

stellt. Diese Vereinigung hat kürzlich in Bern eine «>

werbeschau veranstaltet und dadurch wetten Kreise«^
der Schweiz die Bedeutung ihrer Arbeit nahegebras^
Der Bundesrat will, damit auch der schweizerische »m

nehmer in den Stand gesetzt wird, die künftige Kontur
richtig auszunützen, wenn auch vorläufig nur in gerl«»
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